
Hier fühlen wir 
uns daheim!

Mitteilungsblatt der Gemeinde

Freitag, 31.05.2024 • Nr. 22

Ein wunderschönes Fleckchen Erde sucht Helfer*innen , die gerne in der Natur sind und ein 
bisschen gärtnern möchten! 
  
Unser gemeinsames Projekt “grünes Klassenzimmer” mit dem AWO-Naturgarten mit Herz en-
det im Herbst. Daher suchen wir engagierte Menschen, die sich vorstellen können dieses Pro-
jekt weiter zu führen und damit den Kindern aus Schwörstadt diese grüne Insel zu erhalten. 
  
Hochbeete sind vorhanden, ebenso alle Gartengeräte & Hilfsmittel, die zum Gärtnern benötigt 
werden. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
  
Kontakt AWO 
Petra Lang | naturgarten@awo-loerrach.de
0163 5150518 | www.awo-loerrach.de/naturgarten 

Gefällt Ihnen, was Sie hier sehen? 
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  BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN  WICHTIGE RUFNUMMERN

Behindertentoilette:
am Festschopf in der Rheinstraße, mit Euro-
schlüssel zugänglich.

Samstag, 01.06.2024 
Stadt-Apotheke Bad Säckingen 
Münsterplatz 26 
79713 Bad Säckingen 
Tel: 07761 4333 

Wiesental-Apotheke Zell 
Schopfheimer Str. 5 
79669 Zell im Wiesental 
Tel: 07625 92620 

Hirsch-Apotheke Lörrach 
Tumringer Str. 180 
79539 Lörrach 
Tel: 07621 2122 

Sonntag, 02.06.2024 
Apotheke am Wehrahof 
Hauptstr. 4-6 
79664 Wehr 
Tel: 07762 7089746 

Hirsch-Apotheke Lörrach 
Tumringer Str. 180 
79539 Lörrach 
Tel: 07621 2122 

Linden-Apotheke Buggingen 
Breitenweg 10 A 
79426 Buggingen 
Tel: 07631 3978

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 

Allgemein ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feiertagen sowie 
zu den sprechstundenfreien Zeiten stehen 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihren Pa-
tientinnen und Patienten für die Notfallversor-
gung wie gewohnt zur Verfügung. Die Num-
mer für den ärztl. Notdienst lautet:

116 117
Über die Leitstelle wird Ihnen ein Diensthaben-
der Arzt vermittelt, sofern der eigene Hausarzt 
oder behandelnde Facharzt nicht erreichbar 
ist. Bei akut lebensbedrohlichen Notfällen bitte 
weiterhin die Rufnummer Tel. 112 wählen.

Rettungsdienst: 112

Allgemeiner Notfalldienst: 116 117

Kinderärztlicher Notfalldienst: 116 117

Augenärztlicher Notfalldienst: 116 117

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
SCHWÖRSTADT 

Notrufnummer: 112

POLIZEIREVIER RHEINFELDEN  

07623/7404-0

ALLGEMEINES

Frauenhaus Lörrach Tel. 07621/4 93 25 
Tag und Nacht erreichbar

Frauenberatungsstelle 
Lörrach Tel. 07621 - 87105
Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 14. 
Lebensjahr bei sexualisierter, körperlicher und 
psychischer Gewalt, bei Ess-Störungen und in 
Trennungs-und Krisensituationen. Beratung von 
Bezugspersonen und Fachkräften. 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de

Haus Notruf-Zentrale  Tel.: 07761/9 20 10

TelefonSeelsorge Lörrach-Waldshut 
gebührenfrei Tel. 0800/1 11 01 11 
 und 0800/1 11 02 22 

Nummer gegen Kummer 
Montag – Samstag  Tel. 0800/1110333
von 14 -20 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund - 
Ortsverband Schopfheim e. V. 
täglich 09 - 12 Uhr Tel. 07622 – 63929, 
 Fax.07622 – 667 59 60

Fachdienst Kindertagespfl ege 
täglich von 09 – 12 Uhr Tel. 07622/667 42 62

Forstverwaltung 
Revierförster für Gemarkung Schwörstadt und 
Dossenbach
Herr Thomas Hirner,  Tel. 07623/79 53 68
 Fax +49 7623 7416932
 Mobil 0172/7 60 29 49

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung 
79739 Schwörstadt, Tel. 07762/5220-0

Verantwortlich für den amtlichen und redak-
tionellen Teil: 
Gemeindeverwaltung 79739 Schwörstadt, Tel. 
07762/5220-0

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeisteramt 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilun-
gen: 
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die Vorsitzen-
de der jeweiligen Fraktion.

Verantwortlich für die Kirchen- 
& Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende 
des jeweiligen Vereins. 

Für den Anzeigenteil und Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
www.primo-stockach.de

Das Amtsblatt der Gemeinde Schwörstadt 
erscheint wöchentlich und wird an alle 
erreichbaren Haushalte der Gemeinde 
Schwörstadt im Abonnementverfahren für 
25,10 € jährlich inkl. 7% MwSt. verteilt

APOTHEKENNOTDIENSTE
Beginnend um 08:30 Uhr bis folgenden Tag 08:30 Uhr

BITTE BEACHTEN:
Redaktionsschluss ist jeweils 

mittwochs um 9:00 Uhr

In Wochen, welche einen Feiertag 
beinhalten, wird der Redaktionsschluss 
auf dienstags um 9:00 Uhr vorverlegt.

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe (KISS) 
des Landratsamtes Lörrach 
Kostenfreie Beratung zum Thema Selbsthilfe
E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de
Telefon: 07621 410-2142

Psychologische Beratungsstelle für Ehe-,
Familien und Lebensfragen
Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach
Telefon: 0 76 21 / 30 87

Bezirksschornsteinfeger Schwörstadt
Phillip Sieb Tel. 0151 40308881

Bezirksschornsteinfeger 
Dossenbach, Niederdossenbach und Hollwanger
Dominik Ramdane Tel. 01729465671
Wasserversorgung - Kontakt für Störungen
Naturenergie Netze GmbH 
Team Wasserversorgung
Tel.: 07623/92-0
trinkwasser.schwoerstadt@naturenergie-netze.de
Kontakt bei Störungen über Netzleitstelle
24h Störungsnummer
Tel.: 0 76 23 / 92 - 18 12 oder
Hotline: 0 800 / 929 18 18 2 kostenlos

DRK Servicestelle SeniorInnen: 
Kontakt: Lucia Woldert,  Tel. 07761 920124, 
Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säckingen, 
servicestelle@drk-saeckingen.de, Weitere Infos 
im Internet unter www.drk-saeckingen.de

Postfi liale Schwörstadt 
Mo. bis Sa. 18:00 - 19:00
Sonntag Geschlossen 

Öff nungszeit Mülldeponie Lachengraben, 
Tel. 07761/8981
Werktags 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30 Uhr 
Samstags von 09:00 - 12:00 Uhr.

Gemeindeverwaltung Schwörstadt, 
geöff net
Tel. 07762/5220-0 
Montag, Mittwoch und Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Mittwochnachmittag  14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  geschlossen.

Freibad Schwörstadt
Rheinbadstraße 10, 79739 Schwörstadt
Tel: 07762 5649744
Öff nungszeiten: Mo-So 09-20 Uhr
Schlechtwetterregelung: Bei einer am Vortag pro-
gnostizierten Tageshöchsttemperatur zwischen 
15 und 20 Grad Celsius ist das Bad zu den Kern-
zeiten von 09-11 Uhr und 17-19 Uhr geöff net. 
Eintrittskarten können online auch unter shop.
badewasser.eu gekauft werden.
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MITARBEITENDE DER GEMEINDE  
Trautwein-Domschat, Christine
Bürgermeisterin
Tel. 07762 5220-16,
c.trautwein-domschat@schwoerstadt.de
Büro Nr. 6 (1. OG)

Gollin, Horatio
Stabstelle Geschäftsstelle Gemeinde- u Ortschaftsrat, Pressestelle, 
Sekretariat
Tel. 07762 5220-0, info@schwoerstadt.de
Büro Nr. 7 (1. OG)

Anhorn, Nicole
Soziales, Feuerwehr, Friedhof, Flüchtlingsangelegenheiten, 
Sommerferienprogramm, Senioren
Tel. 07762 5220-19, n.anhorn@schwoerstadt.de
Büro Nr. 2 (EG)

Dumont, Jacqueline
Fachbereichsleitung Finanzen & Personal, Bauhof, Klimaschutz, Was-
serversorgung, ISEK, Baugebiet „Am Rhein“, Breitband
Tel. 07762 5220-22, j.dumont@schwoerstadt.de
Büro Nr. 12 (1. OG)

Grether, Anita
Bauanfragen, Voranfragen, Baupläne, Bauordnung, Bauleitplanung, 
Ökokonto, Gutachterausschuss, Wasser-/Abwasseranträge, 
Nutzungsrechte
Tel. 07762 5220-11, a.grether@schwoerstadt.de
Büro Nr. 1 (EG)

Schneider, Beate
Fachbereichsleitung Bürgerservice, Ordnungsamt, Straßensperrun-
gen, Grundbuchsachen, Katastrophenschutz, ELR, Wahlen, Forst, Jagd, 
Datenschutz, Hochwasserschutz
Tel. 07762 5220-12, b.schneider@schwoerstadt.de
Büro Nr. 1 (EG)

Schneider, Ulrike
Kassenleitung, Kasse, Spenden, Anlagebuchhaltung, Wasser- und 
Abwasser Verbrauchsabrechnung, Personal
Tel. 07762 5220-17, u.schneider@schwoerstadt.de
Büro Nr. 8 (1. OG)

Schönauer, Kathrin
Meldewesen, Ausweise, Pässe, Rentenangelegenheiten, Tourismus, 
Plakatierung, Gestattungen, Archiv
Tel. 07762 5220-14, buergerbuero@schwoerstadt.de
Büro Nr. 4 (EG)

Spada, Larissa
Personal, Veranlagungen Steuern, Kindergarten- und 
Schulträgeraufgaben, Hallenvermietung, Vereine
Tel. 07762 5220-10, l.spada@schwoerstadt.de
Büro Nr. 11 (1. OG)

Wick, Melanie
Gebäudemanagement, Liegenschaften, Straßen, Brücken, 
Brunnen, Versicherungen, Straßenbeleuchtung
Tel. 07762 5220-18, m.wick@schwoerstadt.de
Büro Nr. 10 (1. OG)

BAUHOF 
Herm, Christoph
Bauhofleiter
Handy: 0177 7220040, c.herm@schwoerstadt.de

HAUSMEISTER 
Schär, Harald
Hausmeister kommunale Gebäude
Handy: 0172 9802501, Festnetz in Schule: 07762 9197

Nass, Jürgen
Hausmeister Sommerfesthalle, Bürgersaal
Handy: 0174-9570311, Festnetz privat: 07762 4155

ORTSVORSTEHER DOSSENBACH 
Kipf, Matthias
Ortsvorsteher Dossenbach
Sprechzeiten: in gerader Woche am Mittwoch von 18:30 Uhr bis 19:30 
Uhr
in der Ortsverwaltung Dossenbach
Tel. 07762 9213, Handy: 0162 7725325
m.kipf@schwoerstadt.de

INTEGRATIONSMANAGEMENT 
Stanojevic, Dragan
Integrationsmanager für Geflüchtete, mittwochs nach Terminvergabe
Handy: 0159 04544658, d.stanojevic@rheinfelden-baden.de
Büro Nr. 2 (EG)

SENIORENBERATUNG 
Keser, Elke
Seniorenberatung, montags 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Tel. 07623 95-337, e.keser@rheinfelden-baden.de
Büro Nr. 2 (EG)

 

 
Gemeinde Schwörstadt 

 
Landkreis Lörrach 

 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – Euro-
pawahl – und der Wahl des Gemeinderats, des Ortschaftsrats und der Wahl des Kreistags am 
09.06.2024 
 
1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – 

Europawahl – und gleichzeitig finden in der Gemeinde Schwörstadt die Kommunalwahlen – Wahl des Ge-
meinderats, Wahl des Ortschaftsrats und die Wahl des Kreistags – statt. 

 
2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
3. Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt: 
   

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 
      

  
 
    
 
  
  

Amtliche  
Bekanntmachungen
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Wahlbe-
zirk 
Nummer 

Bezeichnung/Abgrenzung des Wahlbezirks Bezeichnung/Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnr., Zimmer-Nr.) 

 
01 
 
 
02 

 
Schwörstadt 
Gemeindeteil Schwörstadt 
 
Dossenbach 
Ortsteil Dossenbach 

 
Römerstraße 33, Turn- und Festhalle Schwörstadt, Foyer 
 
 
Herweghstraße 10, Ortsverwaltung Dossenbach 

 
 

 In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19.05.2024 zugestellt worden ist, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 

ist.  
 
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 

Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 
 
  
  5. Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments   
Stimmzettel-Farbe: weiß  
Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung 
bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereini-
gung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewer-
ber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,  
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmab-
gabe im Wahlraum wird bei der Europawahl kein Stimm-
zettelumschlag verwendet. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den. 

   

 
  

    
 

 
 

  
 

   
   

 
    

 
  
  

 

  
 

  
 

  
    

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

  

  
 

 
 

 
   

 
  

 
  

 

  
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

   
 

   
 

  
 

 
  

  

 

 
           
          
          
           

 

 

   
 

 
 

   
  

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

6. Kommunalwahlen  
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen 
Stimmzettelumschlägen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind  10 Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Gemeinderats 
 
Stimmzettel-Farbe: orange 

 
6.2  Wahl des Ortschaftsrats 
 der Ortschaft  

Dossenbach 
Zu wählen sind  6 Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Ortschaftsrats der 
Ortschaft Dossenbach 

 

Stimmzettel-Farbe: chamois 
 

6.3 Wahl des Kreistags 
Zu wählen sind im Wahlkreis 

Wahlkreis 2 -  
Rheinfelden  9 Mitglieder. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Kreistags 
 
Stimmzettel-Farbe: grün 

 
 

 Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Euro-
pawahl) sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen 
abzugeben, die von gleicher Farbe wie die zugehörigen 
Stimmzettel sind. 
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Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den 
Wahlberechtigten spätestens am 08.06.2024 zuge-
sandt. 

 
 

  

  
 

 
 

 
   

 
  

 
  

 

  
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

   
 

   
 

  
 

 
  

  

 

 
           
          
          
           

 

 

   
 

 
 

   
  

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

   

 
  

    
 

 
 

  
 

   
   

 
    

 
  
  

 

  
 

  
 

  
    

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 

Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel 
werden im Wahlraum bereitgehalten. 
 

6.4 Bei den Wahlen des Gemeinderats, des Ortschaftsrats 
und des Kreistags hat der Wähler so viele Stimmen, wie 
jeweils Mitglieder des Gemeinderats, des Ortschaftsrats 
und des Kreistags im Wahlkreis zu wählen sind (verglei-
che Ziff. 6.1 – 6.3). 
 
Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel an-
gegeben. 
 

6.5 Es findet Verhältniswahl statt bei der  
 
– Wahl des Gemeinderats 
 
– Wahl des Kreistags 
 
Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem 
Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden.  
 
Der Wähler kann 
– Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stim-

men geben (panaschieren) und 
– einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben 

(kumulieren). 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er 
auf einem oder mehreren Stimmzetteln 
– Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch 

ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch 
Eintragung des Namens oder auf sonst eindeutige 
Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet, 

– Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben 
will, durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, 
durch Wiederholen des Namens oder auf sonst ein-
deutige Weise als mit zwei oder drei Stimmen ge-
wählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet abge-
ben. In diesem Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name 
im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer Stimme ge-
wählt. Bei der Wahl des Kreistags nur so viele Bewerber 
in der Reihenfolge von oben, wie Mitglieder des Kreis-
tags für den Wahlkreis zu wählen sind. 

 
6.6 Es findet Mehrheitswahl statt bei der  

 
– Wahl des Ortschaftsrats  
 
der Ortschaft Dossenbach 
 
Hierbei kann jede wählbare Person gewählt werden. 
Der Wähler ist nicht an die Bewerber gebunden, deren 
Namen im Stimmzettel vorgedruckt sind.  
Der Wähler kann jedem Bewerber oder einer anderen 
wählbaren Person jeweils nur eine Stimme geben. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 
Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, 

         auf einem Stimmzettel mit vorgedruckten Namen durch  
         ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen,  
         durch Eintragung des Namens oder auf sonst eindeutige  
         Weise,  

ausdrücklich als gewählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch den Stimmzettel mit vorgedruck-
ten Namen ohne jede Kennzeichnung oder im Ganzen 
gekennzeichnet abgeben. In diesem Fall gilt jeder Be-
werber, dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, 
als mit einer Stimme gewählt; jedoch nur so viele Be-
werber in der Reihenfolge von oben, wie Mitglieder je-
weils zu wählen sind. 

6.7 Bei unechter Teilortswahl 
Es findet unechte Teilortswahl statt  
bei der Wahl des Gemeinderats 
zu wählende 
Vertreter (An-
zahl) 

für den Wohnbezirk 

 
8 
 
2 

 
Schwörstadt 
 
Dossenbach 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 
  

  

 

  
 

 
  

  
  

 

 
 

 
  

 
 

  
  

  
 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bei unechter Teilortswahl gilt ergänzend zu den 
Ausführungen in den vorhergehenden Ziffern zur 
Verhältniswahl Folgendes: 
 Bei Verhältniswahl kann der Wähler einem Bewer-

ber bis zu drei Stimmen geben. Bewerber aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen können jeweils nur für 
den Wohnbezirk panaschiert werden, für den sie als 
Bewerber vorgeschlagen sind. In den einzelnen 
Wohnbezirken kann der Wähler nur so vielen Bewer-
bern Stimmen geben, wie für den Wohnbezirk jeweils 
Vertreter zu wählen sind; diese Höchstzahlen sind in 
den Stimmzetteln jeweils bei den einzelnen Wohnbe-
zirken angegeben; 

 Gibt der Wähler seine Stimme durch Abgabe eines 
Stimmzettels mit vorgedruckten Namen ohne Kenn-
zeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet ab, so 
gilt jeder Bewerber als mit einer Stimme gewählt. 
 

6.8 Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinwei-
sende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber 
gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst 
im Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung des 
Stimmzettelumschlags haben die Ungültigkeit der 
Stimmabgabe zur Folge. 

6.9 Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die ent-
sprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt 
werden.  

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 
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8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtig-
ten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes; 
§ 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-  
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes, § 19 Ab-
satz 1 des Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person er-
langt hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

  

 

       

 

 
 

 

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 
  

  

 

7. Wahlscheine 
Europawahl 
Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, 
können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Landkreises oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürger-
meisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen. 
Kommunalwahlen  
Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 
haben, können an der Wahl 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hin-
weise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
will, erhält auf Antrag beim Bürgermeisteramt neben dem 
Wahlschein auch die weiteren Briefwahlunterlagen. 

Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Euro-
pawahl – rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den 
jeweils dazugehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebenen Wahl-
scheinen so rechtzeitig den jeweils auf den Wahlbriefum-
schlägen angegebenen Stellen übersenden, dass sie dort 
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Brief-
wahlunterlagen bei beim Bürgermeisteramt selbst in Emp-
fang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

  

 

 

 
  

 

 

 

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

      Die Ermittlung der Wahlergebnisse erfolgt  

 für die Europawahl am Sonntag, den 09.06.2024, un-
mittelbar nach Ablauf der Wahlzeit für beide Wahlbe-
zirke in der Turn- und Festhalle Schwörstadt, Römer-
straße 33 

 nach Ermittlung des Ergebnisses der Europawahl er-
mitteln die Wahlvorstände und der Briefwahlvorstand 
die Anzahl der Wählenden bei der Wahl des Kreis-
tags, Gemeinderats und des Ortschaftsrats.  
Danach wird die Wahlergebnisermittlung unterbro-
chen, die verschlossenen Stimmzettelumschläge 
und die weiteren Wahlunterlagen versiegelt in das 
Rathaus Schwörstadt zur Aufbewahrung gebracht. 

 Am Montag, 10.06.2024, wird ab 08:00 Uhr im Rat-
haus Schwörstadt, Hauptstraße 107, das Wahler-
gebnis der Kommunalwahlen (Kreistag, Gemeinde-
rat und Ortschaftsrat) ermittelt. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses der Europawahl am 09.06.2024 um 
16:00 Uhr in der Turn- und Festhalle Schwörstadt, 
Römerstraße 33, zusammen sowie zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses der Kommunalwahlen am 
10.06.2024 im Rathaus Schwörstadt, Hauptstraße 
107, um 08:00 Uhr. 
 

Hinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die 
Personenbezeichnungen auf die männliche Form. 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

 

       

 

 
 

 

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

Schwörstadt, den 31. Mai 2024 
 

Bürgermeisteramt Schwörstadt 

gez. 
Christine Trautwein-Domschat, Bürgermeisterin 
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Landratsamt
Lörrach

Digitaltag im Landratsamt 
Lörrach 
Abwechslungsreiches Programm rund 
um digitale Gesundheit, Daseinsvorsorge 
und Services / Angebote sind kostenfrei 

Landkreis Lörrach. Der Landkreis Lörrach 
beteiligt sich am Freitag, 7. Juni 2024, erst-
mals am bundesweit fünften Digitaltag. Von 
15:30 bis 20 Uhr wird rund um das Landrat-
sam, Palmstraße 3, 79539 Lörrach, die Digi-
talisierung im Landkreis mit verschiedenen 
Formaten erklärt und erlebbar gemacht. „Wir 
möchten Wege zu digitaler Teilhabe aufzei-
gen und Raum für den Austausch schaffen“, 
erklärt Oli Lou Kramer aus der Stabsstelle Di-
gitale Daseinsvorsorge. „Wir beleuchten am 
Digitaltag verschiedenste Aspekte der Digi-
talisierung. Der Fokus liegt auf den Themen 
digitaler Gesundheit und Daseinsvorsorge, 
auf digitalen Bürgerservices sowie im Kom-
petenzaufbau bisher wenig digital-affiner 
Bevölkerungsgruppen.“ 
 
Auf die Besuchenden warten dabei Work-
shops, Vorträge und Infostände mehrerer 
Organisationen. Dabei kann unter anderem 
die Welt der digitalen Gesundheit am Digital 
Health Truck der Robert Bosch-Stiftung er-
kundet werden, welcher zwischen 15:30 und 
19 Uhr vor dem Landratsamt gastiert. Neben 
einem Vortrag bietet die Seniorenakademie 
Hochrhein-Wiesental e.V. verschiedene, 
etwa einstündige Praxis-Workshops an. Die 
Themen sind dabei das Projekt „Fit für die 
Zukunft“, Informationen zur Fahrkarten-App 
„FairTiq“ oder der Umgang mit Smartpho-
ne, Tablet und Co. Weitere Höhepunkte des 
Abends sind der interaktive Vortrag „Fürsor-
ge in der digitalen Welt: Seelische Gesund-
heit fördern“ der Villa Schöpflin sowie ein 
Impuls zur Nutzung von künstliche Intel-
ligenzen wie ChatGPT von der DHBW. Das 
komplette Programm ist unter www.loer-
rach-landkreis.de/digitaltag2024 abrufbar. 
 
Alle Angebote im Rahmen des Digitaltags 
sind kostenfrei. Für die Teilnahme an den 
Praxis-Workshops der Seniorenakademie 
Hochrhein-Wiesental e.V. wird eine Voran-
meldung über die Webseite des Digitaltags 
(www.loerrach-landkreis.de/digitaltag2024) 
erbeten. 
 
 

Wiesentunnel zwischen 
Lörrach und Weil am Rhein 
gesperrt 
Landkreis Lörrach. An der Bundesstraße 
317 zwischen Lörrach und Weil am Rhein 
am Wiesentunnel (Zollfreie Straße) werden 
Wartungsarbeiten durchgeführt. Dabei wer-
den unter anderem die Tunnelbeleuchtung 
und die Entwässerung gewartet sowie der 
Tunnel gereinigt. Die Arbeiten werden von 
Dienstag, 11. Juni, 7 Uhr bis Mittwoch, 12. 

Juni, 20 Uhr durchgeführt. In dieser Zeit ist 
der Tunnel in beide Richtungen voll gesperrt. 
Eine großräumige Umleitung ist ausgeschil-
dert, die Verkehrsteilnehmenden müssen 
dennoch mit Verzögerungen rechnen. 
 
 

Abenteuer Letzberg: 
Natur-Parcours mit 
Mitmach-Aktionen 
Kostenloser Familienevent / Natur, 
Mensch, Wald und Feld: Vielfalt verstehen 
Landkreis Lörrach. Am Samstag, 8. Juni, 
zwischen 11 und 16:30 Uhr, gibt es einen 
aktions- und informationsreichen Natur-Par-
cours für jedes Alter am Letzbergweiher in 
Schönau im Schwarzwald. Organisiert wird 
dieser vom Landkreis Lörrach mit den Fach-
bereichen Landwirtschaft & Naturschutz, 
Waldwirtschaft und Flurneuordnung, ge-
meinsam mit dem Landschaftserhaltungs-
verband (LEV), den Badischen Jägern und 
dem Schönauer Imkerverein. 
 
Entlang des 2,5 Kilometer langen Weges 
rund um den Letzbergweiher, für den etwa 
eineinhalb bis zwei Stunden eingeplant 
werden sollten, stellen sich die Fachberei-
che mit ihrer Arbeit an abwechslungsreichen 
Stationen mit Spiel und Spaß vor und geben 
Einblicke in die Natur. Besucher können ein 
künstliches Euter melken, Äste sägen, Pflan-
zen bestimmen, basteln, mehr zu gewollten 
Fröschen und ungewollten Hechten im Wei-
her erfahren sowie weiteres über unsere Kul-
turlandschaft, Wald, Feld und Vielfalt lernen. 
 
Startpunkt der individuellen Erlebnis-Wan-
derung ist das Schlageterdenkmal. Hier ist 
eine Laufkarte mit Informationen über die 
Route und die Abfolge der Stationen er-
hältlich. Wer sich bei allen Stationen einen 
Stempel erarbeitet, kann die volle Laufkarte 
beim Stand des Naturkindergartens gegen 
ein Stück Kuchen eintauschen. 
 
Der Weg ist nicht barrierefrei (für Kinder-
wagen und Rollstuhl ungeeignet), festes 
Schuhwerk wird empfohlen. Bei Anreise mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt 
sich die Haltestelle „Schönau / Zentrum“. Von 
dort sind es etwa 20 Minuten zu Fuß. Park-
plätze gibt es direkt am Schlageterdenkmal 
am Ende der Letzbergstraße. Die Veranstal-
tung findet bei gutem Wetter und leichtem 
Regen statt, nicht jedoch bei Schwergewit-
terlage oder Dauerregen. 
 
Weitere Informationen unter 
www.loerrach-landkreis.de/veranstaltungen 
 
 
Gesundheitskonferenz und 
Pflegekonferenz tagen 

Teilnahme vor Ort möglich 
Landkreis Lörrach. Am Samstag, 15. Juni 
2024, tagen die Kommunale Gesundheits- 
und die Pflegekonferenz von 10:00 bis 13:30 
Uhr. Einlass ist ab 9:30 Uhr. Die Konferenzen 
finden aufeinanderfolgend statt. Landrätin 
Marion Dammann wird beide Sitzungen lei-

ten. Die öffentlichen Konferenzen können 
bei vorheriger Anmeldung vor Ort verfolgt 
werden. 
 
Von 10:00 bis 11:30 findet die 12. Kommu-
nale Gesundheitskonferenz statt. Der Fokus 
liegt auf dem Förderprojekt „Gesund im 
Landkreis Lörrach – zukunftsfest versorgt 
– Netzwerkprojekt Primärversorgung“ und 
der Umsetzung des „Digitalen Gesundheits-
kompass für den Landkreis Lörrach“. Zusätz-
lich wird es einen Überblick zu den aktuellen 
Themen und Projekten der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz sowie einen Sach-
standsbericht zum Thema „Schwangeren-
versorgung im Landkreis Lörrach“ geben. 
 
Von 12:00 bis 13:30 Uhr tagt die 3. Kommu-
nale Pflegekonferenz zum Schwerpunktthe-
ma „Gemeinsam Pflege gestalten – sechs 
Maßnahmen für den Landkreis Lörrach stel-
len sich vor“. Es werden erste Ergebnisse von 
sechs Maßnahmen vorgestellt, die das Ziel 
haben, gemeinsam dem Fachkräftemangel 
aktiv zu begegnen, Pflegebedürftigkeit – 
soweit möglich – zu verhindern sowie die 
Versorgung in der Pflege bedarfsgerecht si-
cherzustellen. Darüber hinaus wird über die 
aktuelle Situation im Landkreis und wichtige 
Entwicklungen im Bereich Pflege informiert. 
 
Die Anmeldung für eine Teilnahme vor Ort 
ist bis zum 31.05.2024 über die E-Mail-Ad-
resse gesundheitskonferenz@loerrach-land-
kreis.de möglich. 
 
 

Das Rathaus  
informiert

Rathaus geschlossen 
Der reguläre Dienstbetrieb im Rathaus 
Schwörstadt ruht am Montag, 10. Juni, 
aufgrund der Auszählvorgänge der 
Kommunalwahlen. Dies gilt auch für 
das Einwohnermelde- und Passamt. 

Am Mittwoch, 12. Juni, stehen unsere 
Mitarbeiter wieder in gewohnten Um-
fang zur Verfügung. 

Wir bitten um Beachtung. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

 
 

Europa- und 
Kommunalwahlen 2024 
Zustellung der Stimmzettel für die 
Kommunalwahlen 2024 
Die Stimmzettel für die Wahl des Kreistags, 
Gemeinderats und des Ortschaftsrats Dos-
senbach wurden in der letzten Woche durch 
die Mitarbeiter unseres Bauhofs an die Wahl-
berechtigten zugestellt. Die Zustellung der 
Stimmzettel für die Kommunalwahlen ist 
gesetzlich vorgeschrieben. Wahlberechtigte 
wird damit ermöglicht, sich über die Kom-
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plexität der Stimmzettel im Voraus einen 
Überblick zu verschaffen und die Stimmzet-
tel bereits ausgefüllt am Wahlsonntag mit 
ins Wahllokal zu bringen. Im Wahllokal wer-
den dann die Stimmzettelumschläge für die 
jeweilige Kommunalwahl ausgegeben. 
  
Nicht verwechseln: 
Stimmzettel-Zustellung und 
Briefwahlunterlagen 
Das Wahlamt weist explizit darauf hin: Bei 
der Stimmzettelzustellung handelt es sich 
nicht um Briefwahlunterlagen. 
  
Wer sich für Briefwahl entscheidet, muss 
einen Wahlschein beantragen. Dieser 
muss separat per Internet, E-Mail oder 
durch Ausfüllen der Wahlbenachrichti-
gung (Rückseite) beantragt werden.  
  
Die Stimmzettel für die Europawahl 
werden nicht zugestellt, außer bei der 
Beantragung von Briefwahl. Die Europa-
wahl-Stimmzettel werden am Wahltag im 
Wahllokal ausgegeben. 
 
Allgemeine Wahlhinweise zu den Kom-
munalwahlen 

Gemeinderatswahl - Verhältniswahl mit 
unechter Teilortswahl 
Bei der diesjährigen Gemeinderatswahl gibt 
es im Vergleich zur Gemeinderatswahl 2019 
folgende Änderungen:

•	 Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
des Gemeinderats hat sich von 12 auf 10 
verringert!

•	 Verwendung von Einzelstimmzetteln, statt 
durch Perforation getrennte Stimmzettel

 
Für die Gemeinderatswahl gibt es zwei Wahl-
vorschläge: „Gemeinsam für Schwörstadt“ 
und „Miteinander in Schwörstadt“ 
somit also 2 einzelne Stimmzettel. 
  
Für die jetzige Kommunalwahl gilt: 
Es sind 10 Mitglieder des Gemeinderats zu 
wählen und zwar 
8 Vertreter/Vertreterinnen für den Wohn-
bezirk Schwörstadt 
2 Vertreter/Vertreterinnen für den Wohn-
bezirk Dossenbach 
  
Das bedeutet:
•	 Sie können daher insgesamt 10 Stim-

men vergeben.
•	 Sie sind an die in den Stimmzetteln aufgeführ-

ten Bewerbern/Bewerberinnen gebunden!
•	 Sie können Bewerbern/Bewerberinnen 

auf beiden Stimmzetteln Stimmen geben
•	 Falls Sie nur einen Stimmzettel benutzen 

möchten und auch Bewerber/Bewerbe-
rinnen aus dem anderen Stimmzettel 
Stimmen geben möchten, dann tragen 
Sie deren Namen bei dem jeweiligen 
(gleichen) Wohnbezirk in die freien Zei-
len des Stimmzettels ein, den Sie für 
Ihre Stimmabgabe verwenden möchten 
(„panaschieren). Durch die Eintragung 
erhält der Bewerber/die Bewerberin eine 
Stimme. Sie wollen ihm/ihr zwei oder drei 
Stimmen geben, so setzen Sie in das Käst-
chen hinter dem eingetragenen Namen 
die Zahl 2 oder 3.

•	 Sie können Bewerbern/Bewerberinnen 
bis zu 3 Stimmen geben („kumulieren“)

 
Aber:
•	 Für jeden Wohnbezirk können Sie nur 

so vielen Bewerbern/Bewerberinnen 
Stimmen geben, wie für den jeweiligen 
Wohnbezirk Vertreter/Vertreterinnen 
zu wählen sind:

 
Schwörstadt: 8 Vertreter/Vertreterinnen 
Dossenbach: 2 Vertreter/Vertreterinnen
•	 Sie haben insgesamt 10 Stimmen - ver-

geben Sie mehr als 10 gültige Stimmen ist 
Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig!

 
Unveränderte/im Ganzen gekennzeich-
nete Stimmzettel: 
Sie können einen Stimmzettel ohne jede Art 
von Kennzeichnung (unverändert) abgeben; 
dann erhält jeder/jeder in diesem Stimm-
zettel aufgeführte Bewerber/Bewerberin 
eine Stimme; dasselbe gilt, wenn Sie einen 
Stimmzettel im Ganzen kennzeichnen! 
  
Weitere Informationen, wie Sie Ihre Stim-
men abgeben, finden Sie auf dem Merk-
blatt für die Wahl des Gemeinderats in der 
Gemeinde Schwörstadt am 09.06.2024.  
  
Wahl des Kreistags   
Wie bereits 2019 wird für die Wahl des Kreis-
tags ein Stimmzettelblock (Stimmzettel 
hintereinander, durch Perforation einzeln 
abtrennbar) verwendet. 
  
Auch hier findet Verhältniswahl statt; d. h. 
auch hier können Sie kumulieren oder pana-
schieren. 
  
Es sind 9 Mitglieder des Kreistags im Wahl-
kreis 2 (Rheinfelden) zu wählen. 
Sie haben insgesamt 9 Stimmen. 
  
Auch hier können Sie einen Stimmzettel un-
verändert abgeben oder im Ganzen kenn-
zeichnen! 
  
Auch hier gilt: weitere Informationen, 
wie Sie die Stimme abgeben können, fin-
den Sie auf dem Merkblatt für die Wahl 
des Kreistags des Landkreises Lörrach 
im Wahlkreis 2 (Rheinfelden) am 9. Juni 
2024. 
  
Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft 
Dossenbach 
Für den Ortschaftsrat Dossenbach gibt es 
einen Wahlvorschlag. 
  
Es sind 6 Mitglieder des Ortschaftsrats zu 
wählen. 
D. h. Sie haben 6 Stimmen. 
  
Es findet Mehrheitswahl statt, d. h.
•	 Sie sind nicht an die auf dem Stimmzettel 

aufgeführten Bewerber/Bewerberinnen 
gebunden, sondern können auch ande-
ren wählbaren Personen eine Stimme 
geben.

•	 Sie können einem Bewerber/einer Bewer-
berin oder einer anderen wählbaren Per-
son nur eine Stimme geben!

•	 Sie können den Stimmzettel ohne jede 
Art von Kennzeichnung (unverändert) 
abgeben, dann erhalten die ersten 6 im 
Stimmzettel aufgeführten Bewerber/
Bewerberinnen je eine Stimme,

 
dasselbe gilt, wenn Sie den Stimmzettel im 
Ganzen kennzeichnen. 

Weitere Infos, wie Sie Ihre Stimmen ab-
geben können, finden Sie auf dem Merk-
blatt für die Wahl des Ortschaftsrats der 
Ortschaft Dossenbach in der Gemeinde 
Schwörstadt am 09.06.2024. 
  
Die Merkblätter haben Sie gemeinsam 
mit den Stimmzetteln zur jeweiligen Wahl 
erhalten! 
 
Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
und die Kommunalwahlen 
Sie möchten per Briefwahl wählen?  
Für die Europa- und Kommunalwahlen am 
09.06.2024 können Sie die Erteilung eines 
Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. 
per E-Mail, Internet) oder durch persönliche 
Vorsprache beim Rathaus Schwörstadt, Bür-
gerbüro, beantragen. Telefonische Anträge 
und Anträge per SMS sind nicht zulässig.  
  
Internetwahlschein über unsere Homepage: 
Unter https://schwoerstadt.de/startseite/
verwaltung/wahlen.html können Sie die 
Briefwahlunterlagen online beantragen. 
  
Nach Aufruf des Links 
https://briefwahl.komm.one/intelliform/
forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlschei-
nantrag/bw-west/wahlscheinantrag_neu/
index?ags=08336082 erhalten Sie ein Er-
fassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die 
Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müs-
sen Sie in das Antragsformular eintragen. 
Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen 
nach Hause oder an eine abweichende Ver-
sandanschrift senden zu lassen. Für die au-
tomatische Prüfung Ihrer Daten benötigen 
wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahl-
bezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogi-
sierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, 
erhalten Sie automatisch einen Hinweis. 
  
Internetwahlschein über QR-Code 
Alternativ können Sie Ihren Wahlschein-
antrag auch rasch und einfach mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR-Code auf der 
Rückseite der Wahlbenachrichtigung auf-
rufen. Die meisten Daten sind hier bereits 
hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Geburtsda-
tum und möglicherweise noch eine abwei-
chende Versandadresse. Ihre Antragsdaten 
werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertra-
gen. Der Wahlschein und die Briefwahlunter-
lagen werden Ihnen von uns anschließend 
per Post/Amtsbote zugestellt (Zustellung 
erfolgt nicht getrennt, sondern gemeinsam 
in einem). 
  
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht 
vorliegen haben, können Sie auch formlos 
per E-Mail an 
buergerbuero@schwoerstadt.de 
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einen Wahlschein beantragen. In diesem 
Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, 
Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und 
Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnum-
mer, Postleitzahl, Ort) angeben.  
  
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden 
Sie sich bitte an das Wahlamt unter folgen-
den Kontaktmöglichkeiten: Tel. 07762 5220-
12; Mail: b.schneider@schwoerstadt.de, Fax-
Nr. 07762/522030. 
  
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Be-
antragung der Briefwahl und kalkulieren 
Sie Postlaufzeiten von ca. 3 Tagen ein. 
  
Briefwahlunterlagen können bis Frei-
tag, 07.06.2024, 18.00 Uhr im Rathaus 
Schwörstadt, Bürgerbüro, beantragt wer-
den.  
 
Ermittlung des Wahlergebnisses für die 
Europawahl  
Das Wahlergebnis für die Europawahl 
in Schwörstadt wird am Wahlsonntag, 
09.06.2024, ab 18.00 Uhr in der Turn- und 
Festhalle Schwörstadt, Römerstraße 33, für 
beide Wahlbezirke ermittelt. 
 
Ermittlung der Wahlergebnisse der Kom-
munalwahlen am 10.06.2024 im Rathaus 
Schwörstadt 
Die Ermittlung der Wahlergebnisse für die 
Kommunalwahlen (Kreistag, Gemeinde-
rat und Ortschaftsrat) erfolgt am Montag, 
10.06.2024, ab 08.00 Uhr, im Rathaus. 
  
Die Ermittlung der Wahlergebnisse für 
die Kommunalwahlen und Europawahl 
ist öffentlich! 
  
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 
Sie haben Fragen zum Wahlverfahren? 
Dann kontaktieren Sie uns gerne tel. unter 
07762 522012. 
  
Ihr Wahlamt 
 
 

Abfuhrtermine

Restmüll 
Dienstag, 04. Juni 2024 
  
Gelber Sack 
Mittwoch, 05. Juni 2024 

Kirchliche  
Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
Wehr/Öflingen/Schwörstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Schwörstadt:
Dienstag und Donnerstag:  9.30 – 11.00 Uhr
Rheinstraße 1 Tel. 07762/8501
schwoerstadt@seelsorgeeinheit-wehr.de 
Sprechzeiten Pfarrer: nach Vereinbarung 
Sprechzeiten Gemeindeassistentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen Tel. 07761/5534731
 Mobil 0151/28112891

Telefonbrücke – Seelsorgliche 
Einrichtung der SE in Coronazeiten: 
Telefonische Sprechzeiten Tel. 07761/5534730
Mittwoch und Freitag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de

Gedanken für die neue Woche:  

Lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die 
deine sind. Will deine Führung nicht verste-
hen, bin ja dein Kind. Bist, Vater der Weisheit, 
auch Vater mir. Führst durch Nacht mich aus, 
führst doch zu dir! 
  
Gottesdienstzeiten: 

Abkürzungen: 
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, SE 
= Seelsorgeeinheit 
  
Samstag, 01.06.2024 
* Heiliger Justin, Philosoph, Märtyrer  
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier,  
  Vorabendmesse 
  
Sonntag, 02.06.2024 
+ 9. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Im Freiburger Münster: JAHRTAG DER 
KIRCHWEIHE DER KATHEDRALKIRCHE  
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Dienstag, 04.06.2024 
* Dienstag der 9. Woche im Jahreskreis  
W 15:30 Uhr  Rosenkranz im Pflege-

heim der Bürgerstiftung 
Wehr 

W 16:00 Uhr  Eucharistiefeier im Pflege-
heim der Bürgerstiftung 
Wehr 

  
Mittwoch, 05.06.2024  
Heiliger Bonifatius, Bischof 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
  
Donnerstag, 06.06.2024  
Heiliger Norbert von Xanten, 
Ordensgründer  
W 09:30 Uhr – 
 11:00 Uhr   Eucharistische Anbetung 
S 16:00 Uhr – 
 18:00 Uhr   Eucharistische Anbetung 
Ö 17:30 Uhr  Eucharistiefeier mit Fr. Joe 

Pereira und Sternsinger 
Öflingen 

S 18:00 Uhr  Eucharistiefeier persönli-
ches Anliegen 

Freitag. 07.06.2024 
* HEILIGSTES HERZ JESU  
W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier  

Herz-Jesu-Freitag 
  
Samstag, 08.06.2024 
* Unbeflecktes Herz Mariä  
W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier,  

Vorabendmesse 
  
Sonntag, 09.06.2024 
+ 10. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
S 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
W 17:00 Uhr  Herz-Jesu Andacht mit 

eucharistischem Segen 
  
Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der 
SE:  Gebet für den Frieden 
Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir der 
Einladung des Friedensläutens um 19 Uhr 
und beten wir um den Frieden für die ganze 
Welt, für unser Europa, für unser Heimatland 
und für den Frieden in unseren Familien. 
Denn Frieden muss erbeten werden, er muss 
von Gott kommen, die Welt kann uns diesen 
nicht geben. Das wichtigste und wirksamste 
und wertvollste Werkzeug von uns Christen 
ist das Gebet. 
  
Pfarrgemeinderat:  
Treffen am Montag, 03.06.2024, 
19 Uhr, Pfarrzentrum Wehr (Altenraum) 
  
Gemeindeteam Schwörstadt: 
Treffen am Mittwoch, 05.06.2024, 20 Uhr 
  
Feier mit - am 6.6.2024, 17.30 Uhr mit 
Fr. Joe Pereira/Indien die Hl. Messe und 
Sternsinger Öflingen  
Eingeladen sind alle Sternsinger Öflingen 
zur Mitfeier und Übergabe der Spenden 
der Sternsingeraktion 2024, insgesamt € 
11.890,00. Alle, die sich mit Fr. Joe Pereira 
und KRIPA-Foundation verbunden fühlen, 
alle Interessierten. Seit 1995 unterstützen 
wir Öflinger Sternsinger das Projekt „Stras-
senkinder in Indien“ / streetchildren-project 
von Fr. Joe Pereira / KRIPA-Foundation. Wer 
KRIPA unterstützen möchte, kann – unab-
hängig von der Sternsingeraktion – spenden 
auf das Konto der Röm-Kath Kirchengemein-
de Wehr, IBAN Röm.-Kath. Kirchengemeinde 
Wehr DE42 6845 2290 0029 0166 80, BIC 
SKHRDE6WXXX, Verwendungszweck: „KRIPA 
Fr. Joe“ + Namen, vollständige Anschrift (für 
Spendenbescheinigung) Herzlichen Dank! 

mehr Infos zu KRIPA-Foundation: 6.6.2024, 
17.30 Uhr Fr. Joe Pereira/Indien - Feier mit 
(seelsorgeeinheit-wehr.de) 
  
Präventionsschulung am Freitag, 
07.06.2024, 19 Uhr, Kath. Pfarrheim 
Öflingen  
Informieren-sensibilisieren-handlungsfä-
hig werden-sich verpflichten Basisschulung 
Prävention (Präventionsschulung Format B) 
für alle ehrenamtlich tätigen Personen und 
Mandatsträger im kirchlichen Dienst / Minis-
tranten-Gruppenverantwortliche / Beschäf-
tigten im kirchlichen Dienst. Wir bitten um 
Anmeldung bis zum 03.06.2024 

IST IHRE  
HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese  
entscheidend für rasche  
Hilfe durch den Arzt oder  
den Rettungsdienst sein!
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Kirchenentwicklung 2030 
Dieser Begriff begegnet uns seit 2020 immer 
wieder einmal in den Medien und zuneh-
mend auch bei Gesprächen vor Ort. Im Zu-
sammenhang mit dem Thema gibt es viele 
Fragen, Verunsicherung und Ängste. Dies ist 
auch, zumindest teilweise, auf laufende Pro-
zessveränderungen, sowie missverständli-
che bzw. unvollständige Informationen, die 
im Umlauf sind, zurückzuführen. Um seriös 
zu informieren und auch Fragen zum Thema 
zu beantworten, hat sich der Pfarrgemein-
derat deshalb entschlossen, für alle interes-
sierten Pfarrgemeindemitglieder, auch aus 
den umliegenden Seelsorgeeinheiten der 
zukünftigen Pfarrei neu am Montag, den 
10.06.2024 um 19:15 Uhr einen Informa-
tionsabend in der Bernauer Pfarrkirche 
anzubieten.  Frau Sandra Bergheim, Deka-
nats-Referentin und Projektkoordinatorin, 
wird an diesem Abend den aktuellen Sach-
stand der «Kirchenentwicklung 2023» mit 
Blick auf die ab 01.01.2026 neu entstehende 
Kirchengemeinde Hochrhein-Südschwarz-
wald vorstellen. 

Anschließend steht sie gemeinsam mit uns 
Vertretern des PGR für Fragen und Diskus-
sionen zur Verfügung. Da das Thema ab 
Anfang 2025 konkrete Auswirkungen/Kon-
sequenzen für unser Kirchenleben vor Ort 
haben wird und uns alle betrifft, würden wir 
uns über viele Teilnehmer, konkrete Fragen 
sowie eine rege Diskussionsbeteiligung sehr 
freuen. 

Der Pfarrgemeinderat der SE-Todtmoos-Bernau 
  
Exkursion zu Gentechnik in der Land-
wirtschaft 

Die Kath. Landbewegung Freiburg lädt 
alle Interessierten zu einer Exkursion zum 
Thema „Gentechnik in der Züchtung“ am 
Freitag, 14.06.24 ein. Die Fahrt startet mit 
einem Bus ab Freiburg und führt zu den 
Versuchsfeldern nach Rheinau/CH. Der Un-
kostenbeitrag von 35 € (ermäßigt für Senio-
ren ab 60 J., Schüler und Studierende: 25 €) 
enthält Busfahrt, Führung, Mittagessen und 
anschließendes Fachgespräch. Herzliche 
Einladung dazu. Diese Veranstaltung wird 
in Zusammenarbeit mit der Kath. Akade-
mie und der Diözesanstelle für Umwelt und 
Schöpfung durchgeführt. Anmeldungen 
erfolgen über die Kath. Akademie Freiburg: 
Tel.: 0761-31918-0, Mail: 
mail@katholische-akademie-freiburg.de 
  
Wallfahrt nach Mariastein 
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir 
eine Pilgerfahrt zum Benediktinerkloster 
Mariastein im Kanton Solothurn. Anmel-
dung bitte bis Freitagabend – 5 Tage vorher 
– bei Marija Jukic, Tel.: 07762 2742 oder Mo-
bil 01577 4515311 
  
Eine gute und gesegnete Woche wünsche 
ich Ihnen allen von Herzen 

Ihr Pfarrer Matthias Kirner 

Evangelisches Pfarramt  
Dossenbach
Evang. Pfarramt Dossenbach 
Schopfheimer Str. 13, 79739 Schwörstadt 
Tel.: 07762/8846 |  Fax: 07762/7770 
  
Beratung und Hilfe in familiären, psychischen 
und finanziellen Problemen bieten die Mitar-
beiter des Diakonischen Werks Schopfheim, 
Hauptstraße 94, (Tel.: 07622/6975960) an. 

Gottesdienste und Veranstaltungen 

Sonntag, 02. Juni 2024 
10.00 Uhr Gottesdienst in Hasel mit Präd. 
Thomas Schell 
  
Sonntag, 09. Juni 2024  
10.00 Uhr Gottesdienst in Dossenbach  
  
Sonntag, 16. Juni 2024  
10.00 Uhr Gottesdienst in Hasel  
 
 

Unsere Vereine
berichten

DRK Ortsverein Schwörstadt
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein 
Schwörstadt 

Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung 2024 
am Freitag, den 07.06.2024 um 20:00 Uhr 
im Gasthaus „Pizzeria Monte Doro“ in 
Schwörstadt 
  
Tagesordnung 

TOP 1:    Begrüßung 
TOP 2:    Totenehrung 
TOP 3:     Protokoll der Hauptversammlung 

2023 
TOP 4:    Tätigkeitsberichte: 
  - Vorstand 
  - Helfer vor Ort 
TOP 5: Kassenbericht 
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer 
TOP 7:  Beschluss des Wirtschaftsplanes 

2024 
TOP 8: Entlastung des Vorstandes 
TOP 9:  Wahl der Delegierten zur Kreisver-

sammlung 
TOP 10:    Ehrung von verdienten Blutspend-

erinnen und Blutspendern  
TOP 11:    Verschiedenes, Gäste haben das 

Wort 
  
Hierzu sind alle aktiven und Fördermitgle-
der sowie Gönnerinnen und Gönner des 
Ortsvereines herzlich eingeladen. 
 

Schwarzwaldverein
Familienwanderung: Spürnasenpfad in 
Todtmoos 
 
Nicht kinderwagengeeignet!
Für kleine und große Detektive: In Todtmoos 
ist etwas sehr Wichtiges verschwunden. Wir 

lösen den Fall gemeinsam und freuen uns 
auf eine Belohnung.  
Datum: Sonntag, 09.06.2024
Treffpunkt und Abfahrt: 13:00 
Schwörstadt Ortsmitte an der Wandertafel
Fahrtzeit: 0,5 h mit privatem PKW Todtmoos
Streckenführung: Gemäß Wegbegleitheft
Anforderungen: Ca. 4 km Weglänge, Kletter- 
und Balancierstationen, ca. 2,5 Stunden Dauer
Aufstieg:  140 m  
Abstieg: 140 m  
Höhenlage: 820 m  
Mitzubringen: Eigenverpflegung / Wetter-
schutz/ Sonnenschutz / gutes Schuhwerk 

Gäste sind herzlich eingeladen.
Von unseren Gästen erbitten eine Spende 
für die Vereinsarbeit.
Infos und Anmeldung: 
Wanderführerin Anita Lambrecht, 
Tel. 07762 2860
 
 

Wassersportverein 
Rheinstrom e.V.

Tag der offenen Tür 
Am 14.07.2024 veranstaltet der WSV 
Schwörstadt einen Tag der offenen Tür.

•	 Paddeln ausprobieren in verschien-
denen Booten

•	 Frühschoppen mit den Latschari
•	 Langstrecken-Rennen über 12 km für 

unterschiedliche Bootskategorien
•	 Essen / Getränke / Kaffee / Kuchen
 
Über einen Besuch freuen wir uns! 

Plakat - Tag der offenen Türe 
Foto: WSV Schwörstadt 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Vorsorgeuntersuchungen 
retten Leben 
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
rät dazu, die kostenlosen Vorsorgeangebote 
zu nutzen. 
 
Neu ist, dass das Mammographie-Screening 
zur Früherkennung von Brustkrebs ab Juli 
2024 ausgeweitet wird. Bisher können Frau-
en zwischen 50 und 69 alle zwei Jahre am 
Mammographie-Screening teilnehmen.

Nun wird diese Vorsorgeuntersuchung auch 
für Frauen von 70 bis 75 alle zwei Jahre mög-
lich. Voraussetzung: Die letzte Früherken-
nungs-Mammographie muss mindestens 22 
Monate zurückliegen. 

Die neu anspruchsberechtigten Frauen er-
halten vorerst noch keine persönliche Einla-
dung, können aber voraussichtlich ab dem 
1. Juli selber einen Termin vereinbaren. 

Infos dazu gibt es unter https://mammo-pro-
gramm.de/de/termin. 

Mehr zu diesem ausgeweiteten Leistungs-
angebot der gesetzlichen Krankenkassen 
gibt es unter 
www.g-ba.de/mammographie-screening-70plus. 
 
Schwere Krankheiten, zum Beispiel Darm-, 
Brust- oder Hautkrebs, lassen sich leichter 
heilen, wenn sie früh erkannt werden. 

Vorsorgeuntersuchungen helfen dabei. Die 
LKK rät ihren Versicherten: „Tun Sie sich und 
Ihrer Familie einen Gefallen und machen Sie 
Ihre Gesundheit zu Ihrem Projekt. Nehmen 
Sie an den kostenlosen Vorsorgeuntersu-
chungen teil – auch wenn Sie keine akuten 
Beschwerden haben.“

Eine Übersicht aller Vorsorgeangebote für 
Erwachsene und Kinder gibt es online unter 
www.svlfg.de/vorsorge. 

Was sonst noch  
interessiert

Wanderung für Trauernde 
Kreis Lörrach. Die Ambulante Hospiz-
gruppe Dreiländereck bietet jeden ers-
ten Samstag im Monat für Trauernde 
eine zwei- bis dreistündige Wanderung 
im näheren Umkreis von Lörrach ein. 
Die nächste begleitete Wanderung ist 
für Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr ange-
setzt. Anmeldungen sind möglich bis 
Freitag, 31. Mai, bei Regina Korsch unter 
07623 40238. Die Ambulante Hospiz-
gruppe Dreiländereck begleitet Trau-
ernde und Sterbende in der Region zwi-
schen Eimeldingen und Schwörstadt, in 
den drei großen Kreisstädten und wei-
teren Gemeinden. 

Ende
 des redaktionellen 

Teils
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WIR SUCHEN DICH!
Du bist mind. 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für Wochenzeitungen & Prospekte
in Schwörstadt rund um Breslauer Str. oder Dossenbach rund um Kirchstr.!
Bewirb dich: www.sk-logistik-jobs.de/schueler-in/
Bei Fragen: 0800 / 999 5 666

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de


